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Überblick

AG-Info Heft 4/2010 vom 7. April 2011 

I. Informationen zu Gesetzen und Tarifverträgen
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Aussetzung der Wehrpflicht und des Zivildienstes;
Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes

Nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 31. Dezember 2010 zur Ände-
rung wehrrechtlicher Vorschriften (Wehrrechtsänderungsgesetz 2011) soll ab 1. Juli 
2011 die Verpflichtung zur Wehrdienstleistung nach dem Wehrpflichtgesetz außer-
halb des Spannungs- und Verteidigungsfalls ausgesetzt werden. 

Die Aussetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Ableistung des Grundwehr-diens-
tes führt auch zu einer Aussetzung des Wehrersatzdienstes Zivildienst. Die Bundesre-
gierung hat deshalb am 31. Dezember 2010 einen Gesetzesentwurf für die Einführung 
eines Bundesfreiwilligendienstes vorgelegt. Ab 1. Juli 2011 soll der Bundesfreiwilli-
gendienst das in Länderhoheit fallende Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) ergänzen.

II. Für die Personalpraxis

Kürzungen des Ausbildungsentgeltes bei Fehlzeiten

Anfragen der jüngsten Vergangenheit zeigten, dass zu obiger Thematik Klärungsbe-
darf besteht. Der folgende Beitrag soll  die unterschiedlichen Kürzungsmodalitäten 
des Entgeltes in Ausbildungsverhältnissen darlegen.

Der Ausbilder ist dabei in der Praxis mit unentschuldigten (1.) sowie entschuldigten 
Fehlzeit aufgrund Erkrankung (2.) seiner Auszubildenden konfrontiert.  Beide Varian-
ten bedürfen einer unterschiedlichen Abrechnung, auf die wir im Folgenden hinwei-
sen möchten. In der Praxis stellt sich hierbei die Frage, ob die Fehlzeiten taggenau 
oder über eine pauschale 30-Tageregelung zu berücksichtigen sind. 
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III. Aus der Rechtsprechung

1. Altersdifferenzierung beim Urlaub; Unterschiedliche zweitinstanzliche Urteile

Zwischenzeitlich liegen unterschiedliche zweitinstanzliche Urteile (LAG Düsseldorf 
und LAG Berlin-Brandenburg) zur Altersdifferenzierung beim Urlaub vor. In beiden 
Rechtsstreiten ist die Revision zum BAG zugelassen worden.

2. Unwirksamkeit einer qualifizierten tariflichen Differenzierungsklausel
    (hier: sog. „Spannensicherungsklausel“)

Eine tarifvertragliche Klausel, in der eine Sonderleistung für Arbeitnehmer verein-
bart ist, die Mitglieder der tarifschließenden Gewerkschaft sind (sog. einfache Dif-
ferenzierungsklausel), verstößt nicht gegen höherrangiges Recht und ist wirksam 

(Bestätigung von BAG 18. März 2009 - 4 AZR 64/08 - BAGE 130, 43). 

3. Stufenzuordnung bei Weiterbeschäftigung nach Erreichen der Altersgrenze
    (Urteil des BAG vom 27. Januar 2011 – 6 AZR 382/09 –) 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 27. Januar 2011 – 6 AZR 382/09 
– bestätigt, dass die Stufenzuordnung einer/eines Beschäftigen, die/der nach der 
Beendigung ihres/seines Arbeitsverhältnisses wegen Erreichens der Altersgrenze 
aufgrund eines neuen Arbeitsvertrages gemäß § 33 Abs. 5 TVöD weiterbeschäftigt 
wird, ebenso nach § 16 Abs. 2 TVöD zu erfolgen hat wie die einer/eines Beschäftig-
ten, die/der erstmals ein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber begründet. 
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IV. Der aktuelle Praxisfall

Die vorgetäuschte Arbeitsfähigkeit 

Die gewissenhafte Leserin oder der gewissenhafte Leser wird an einen Fehler 
glauben: Muss es nicht in der Überschrift „Die vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit“ 
heißen? Tatsächlich hat ein Arbeitgeber üblicherweise mit dem Problem zu tun, 
dass eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeit nur vor-
täuscht. Wir hatten uns jedoch in letzter Zeit mehrfach mit Fällen zu beschäftigen, 
in denen eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer behaupteten, arbeitsfähig 
zu sein, während unser Mandant vom Gegenteil überzeugt war. Was kann ein Ar-
beitgeber in einer solchen Situation tun?
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